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Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1997 §7 idF 2002/I/126;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

In Bezug auf die Asylrelevanz auch nichtstaatlicher Verfolgung kommt es darauf an, ob die staatlichen Maßnahmen im

Ergebnis dazu führen, dass der Eintritt eines asylrechtlich relevante Intensität erreichenden Nachteils aus der von

dritter Seite ausgehenden Verfolgung nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (Hinweis E 1.

September 2005, 2005/20/0357).
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